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Vckf,untmachuug
über den Handel mit Gänsen Bom 27 . Loptember 191 ? .

Zur Regelung des Han - iAs mit Ä ^nfen, ' ins 'besvndere zur
Ans !'. , itug der Vopordnung des Dtsllyeriretors des Reichökanz-
jexs stber den Handel nnt Gänsen v-o .n 3 . Juli 1917 (ReichsMü-
setzv! 2 . 581 ) iwrb folgendes Mlimmt:

Als Behörden , lpesche berechtigt such
1 . genräsl § 9 der BcvordmmH vom 3 . Juli 1917 für den Ver¬

kauf non Gänsen durch hen Züchter oder Vtäster oder durch
den Handel niedrigere Preise festzusetzen , aß die in der er¬
wähnten Bevo -rdnnng festgesetzten Preise , chlvie auch stir
lcdendc Gänse den Verlauf nach Gsivicht vorznschreiben,

L . gemäß ^ 4 der Benoiiulung von ; 3 . Jul ; 1917 für den Ber¬
ka ui van Gänsefleisch in Teilen ruw von ans Gti 'st'csr her-
gesl stlten Erzeugnissen Höchstpreis « sestznfctzen,

9 . aemüst 8 ^ der Veriordmrng vom 3 . Juli 1Ö17 tvêitergehrude
Pestinlinnngen Der den Verehr mit Gänsen $u erlassen,
insbesondere den Handel mit Gänsen von einer chefonpLE
Ertandnis abhängig zn machen pder bchiinmten Stellen zu
übertragen,

werden die Großh . Kreisämtcr bestimmt.
Zn Anordnung « : der vorerwähnten Art ist unsere Zustimmntrg

cinLul -oseu.
tdv ii) ft a b t , den 27 . September 1917.

Großherjogsiches Ministerium des Innern.
__ v . Hombergs _

Bekanistnracffuttg "
Vom 29 . September 1917.

Auf Grund der 'Bekanntmschring des Präsidenten des Kiüegs-
eruäbru ' igsamtes Aber die Preise der Butter vom 25 . AiiHuft 1917
und per hlussühiungsb . itintmungtn der Neikt >ss1elle für Swisefeste
zu dieser BekannttuLv -ung vom 31 . Llugust 1917 smvie zufolge Er¬
mächtigung des Grösst ' . Ministeriums des Innern du 'rch die Be-
kanntmuckung bom 25 . September 1917 zur Verordnung über die
Preise der Butter vom 25 . August 1917 lvird hiermit unter Auf-
Hebung des 8 8 Satz 1 urrd 8 9 der Bekmuittnachung des Kom-
rmmalvcrbsndes für Milch - und Speisefcttversorgun § , Grotzh.
Hessen , vom 9 . Rtai 1917 für das Großherzogtum Heften folgen¬
des bestimmt:

8 1 . 1 . Jvssnreit vom Kommunal verband für Milch und
Spettefettversorgung auf Grund des 8 11 Absatz 2 der Beßimvt-
machang -vom 3 . März 1917 die Herstellung von Landbutter
auBnalnnsnreise gestattet ist , zahlt der Koittinunalverbaird den mit
der Sammlung dieser Butter bemptragteu Stellen 2,25 Mk . stir
das lU  Kilogramm einschließlich Berpactung , ausschließlich Fracht¬
kosten.

2 . Ter Preis für M o l f c x c t b u 1 1 e r , welche in den hessi¬
schen Molkereien hergestellt wird , wird einschließlich Berpackurrg
frei Babnrampe Versandstation festgesetzt aus:

o ) für Handelswave I von einnxrndfreier Beschaffenheit §uf
höchstens 255 Mk . für 50 Mg . ;

b ) für .HandnSware II , nicht vollwertige Speifevutter , auf
höchstens 235 Mk . für 50 Mg . ;

c ) für abfallende Ware auf höcküttns 180 Mk . für 50 Klg.
3 . Für den Fall , daß Molkereien vyn dem Kommunal verbuch

mit Herstelttmg von Salzbutter  beauftragt werden , wird der
Preis für diese Butter , einsästießlich l>andels üblicher Verpackung,
auf höa stens 260 Mk . für 50 Klg . festgesetzt.

ß 2 . Als Einheitspreis  für Butter wird für das Groß-
Herzogtum Hessen ein Preis von 265 Mk . für 50 Ug . festgesetzt.
Diese Preise verstehen sich
bei Lieferung afc Molkerei : ab Bahnrampe Versandstation der

Molkerei,
hei Lieferung ab Sammelstclle des KommunalVerbandes : ab Dahw-

tam \.K der Sammelstelle
Für von dem Kommunal verband als Handelsware II bzw.

^fallende Ware in den Verkehr gebracht Butter wird obiger!
Stete  um 20 bzw. 75 Mk . für 50 Mg.  herabgesetzt . Bei Salz-
Putter wird derselbe um 5 Mk . für 50 Klg . erhöht.

§3 . Tie Zuschläge  für den Weiterverkauf dürfen höch¬
stens bet ragen:

1 . für Gemeinden  oder Be Horde u,  denen die Butter
zur Weiterverleilmig geliefert wird , höchstens  12 Mk.
für 50 Klg . ;

2 für den Kleinhandel: höchste  n s 13 Mk . für 5O Klg.
Ti ? LüeiteroerkEspreise der Gemeinden und die Kleinver-

Llmfsprntt sind durch di ' Gemeinden innerhalb dieses Rahmens
M̂ usetzen.

8 4 . stie in dieser Bekanntmachung oder auf Grund dieser Be»
kanntmallmng festgesetzten Preise sind Höchstpreise  im Sitme
des Gesetzes b^ tteffa .w Höchstpreise vmn 4. August 1914 , in der
Fasinng ^ r Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
Gesetzbl . 516 ) in Verlnnormg mit den Bekanntmachungen vom
21 . ^ mnmr 1915 cNerchS -ÄesetzK . S . 25 ), 23 . Mär , 1916 (Reichs-
Gcfrdbl . S . 183 ) urid vom 22 . Mär ; ( 917 «ReickiS-Äesedbl.

. § 5 . Tiefe BeLrmitmackMng tritt mit dem 1. Oktober 1017
rn Kraft.

Tgrmstadt,  den 29 . September 1917.
Konmmnal verband für Nftlp >- und Speisefettversorgung

Groß Herzogtum Hessen.
Leopold Prinz von J -senbürg.

B e t r . : Preise der Butter.
An den Oberbürßrrmeister der Stadt Gießen und an die
Grotzh . Biirgermeistereir 'N der Landgemeinden des Kreises.

Vorstehend̂ Befttnupnachmra ist ortsiMich m  veröffentlichest.
Gießen,  den 1. Oktober 1617.

Oroßgerzogltches Kieisamt Gießen.
_ Dr . Usipger. _
Betr . : Feststellung der PersorMnstsberechtigten.
An den OSerhürßM -reist^ zu Gießen urld an die Grobh.

Bntgfrmklstereien der Lanügerncinden des Kreises.
Unter Hiiübeis auf unsere Ŝ crfHaamg vom 4 . August 1917

im Kroisbsntt 136 vom 10 . August fordern nvir nochmals tzur
pünktlichen  Einreichung der Mr den 20 . eures jeden MonaLs
geforderten Asten der Fortfä -reiwing her Bersorgungsbercchligten
auf.

Bei der Aufftellmrg der Listen ist in die Spotte , Zahl der
versorgtrngsberechtigten Zivilp ^rso-?ren wn : „ Die Zahl der mit
Brot 67,17. Mehl zu versorgLvdear Personen und dar Selbstver¬
sorger zusammen,  also der scnnürch awoeseichen ZivilpersonenMffzimchmen."

J r̂ der ersten Spalte unter Zugang nruß die tteberschriff der
ersten Reihe „ Zuzug " heißen . Hierunter ist die Zahl der seit der
letztest. Einreichung zusezogenen Zivilpersonen , mffznnehmen . Der
dirrch Entlassung aus dem Heeresdierrst bzw . durch Geburt erfolote
Zngawi , ebenso wie der durch .Einziehtzyrg zusr Heeresdienst oder
Sterbefatt ein getretene Abgang ist sinngemäß einzutragen.

Fehlbericht muß Mb dingt erchrttet werden.
Gießen,  detl 2 . Oktober 1917.

Greßh <rzoglich ' s Kreisamt Gießen.
_ Dr . Usinger. _
Betr . : Fürsorge für lungenkranke KwgsbeschÄdigte und Be-

känttffuug her Tuberkulose im allgenreiiren.
An die Grotzh. Wütwnnfyxnkn,  Die Zerren Geistlichen

rnw Lchrer her LLndgemerniZen des Kreises.
Wir L>al « n das „Merk - und Aa chschl a g e bü chlei«

für ddejetugeir , «vetttte , ich an der Tu bc r k u l 0 s -e b e k ö m p f u n g!
brteffigkn loollen " au tz4e Ge7ncinden , HLe sich &ut  Mitwirkung bereit
schart haben , in je 1 Exeri '^ av z . Hj. ser Htornr Geistlichem , bzw.
Lehrer ober der Gemeindeschjv ' Ater gesandt und erstchen dic
Empttirger dss Büchleins ^ sich der darin empfohlenen
Maßnahmen mit den übrigen Personen und Organisationen , die
sch :hc  Mitwirkung bereit erklärt haben , ins Benehmen zu setzen.

i<>ie Grösst . Blirgerras ?isteieien wolle, ' es sch angelemnt fern
lassen , diesen Bestrebungen dauernd ihre Förderung zuteil toerden zu
lassen , Uno stelsen , die ru>H teiliveist bestehende BerstÄudntslosigkett
und Glttu .gültigkeit 51t üü nvinderr.

Jrn übrigen wird anheim gegeben , sch , tpemr nötig , an den
,L .andesausfchuß für die KtiegKbeschädiglenfürsolVck ^ in DarmstM
zu wenden.

G i e ße n , den 26 . Septenrber 1917.
GroßherzogttcheZ Kreis amt Gieße » .

_ Dr. Usin ger._
Betr . : WirtschaftsÄrrtm.
An den Oberbürßcrmeister ^ Gießen und die Grotzh.

Bürgernieiftereien orr Lartt-gemkinden ves Kreises.
Einsendung der Tuplksate der S «lbiMers <uaerttsien um,  der

Fragebogen über Enrttworschätzuag vom 20 . Leptemb « bis h,
Oktober 1917 hat umgehend zu ersvigen.

Gieße « , den 3.  OÄvber 1917
^ roßberzooluÄes Lreisamt Eiche » .

I . B . : Hem werde.

R r  ii ft I ’ irUpti llti M Miihi '•?? Pnnr . fi. ©iffcett.
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